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REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE 

ABTEILUNG 5 – UMWELT 

Rheinhochwasserdamm Mannheim RHWD XXXIX 

Dammertüchtigung 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Dokumentation 
zur 3. Bürgerinformationsveranstaltung 

am 23. September 2019 in der Rheingoldhalle in Mannheim 

TOP 0 Stellwandphase 

Vor Beginn der Vorträge gibt es für die Anwesenden eine Stunde lang die Möglichkeit, an vier The-

meninseln Fragen und Anregungen mit den beteiligten Fachplanern gemeinsam zu erörtern und zu 

diskutieren. 

Folgende Themeninseln werden präsentiert (siehe Anlage 4): 

 Dammverlauf im Detail

Ausgehängte Unterlagen: Übersichtslagepläne sowie Detaillagepläne über den gesamten

Dammverlauf. Ergänzend wurden 3D-Visualisierung (Querschnitte) an signifikanten „Statio-

nen“ sowie Bildmontagen präsentiert.

 Sicherheit: Stabilität des Dammes und Dammverteidigung

Ausgehängte Unterlagen: Übersichtskarte, Querschnitte, Überschwemmungskarte (HQ100-

Breschenszenario), Fotos Windwurf am Rheinhochwasserdamm bei Plittersdorf im August

2019, Infografik zu „Baum auf Damm/Wurzelballen“, Poster zu Dammüberwachung und -

verteidigung der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) sowie Fotos von

unterschiedlichen Dichtwandtypen und deren Einbau(-geräten).

 Bäume und Landschaftsbild: Eingriff und Ausgleich

Ausgehängte Unterlagen: Bildmontagen, Karte Biotopverbundplanung, Foto von anderen

Dämmen einige Jahre nach der Umsetzung von Maßnahmen inkl. Statistiken zu Artenzah-

len, Karte Biotoptypen und Brutvögel.

 Übergreifende Fragen / Verfahrensablauf

Ausgehängte Unterlagen: Beteiligungsfahrplan, Übersicht zum Ablauf des Planfeststel-

lungsverfahrens, Stellwand mit der Möglichkeit für Feedback zur Veranstaltung.

Die Stellwandphase wird von vielen Interessierten für den Informations- und Meinungsaustausch 

genutzt. Wesentliche Fragen, die sich aus der Stellwandphase ergeben haben, sind mit den ent-

sprechenden Antworten in der Liste der Fragen und Antworten (Anlage 3) dokumentiert. 
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TOP 1 Begrüßung  

Bürgermeisterin Felicitas Kubala eröffnet die Informationsver-

anstaltung zur Ertüchtigung des Rheinhochwasserdammes in 

Mannheim.  

Sie freue sich über das außerordentliche Engagement vieler 

Bürgerinnen und Bürger, sich konstruktiv in das Projekt, das 

für alle Beteiligten kein einfaches ist, einzubringen. Frau Bür-

germeisterin Kubala gibt eine kurze Rückschau, was im Rah-

men der Öffentlichkeitsbeteiligung bisher durch das Regie-

rungspräsidium Karlsruhe (RPK) gemacht wurde. Der Prozess 

wurde vor nunmehr über zwei Jahren in einer frühen Projektphase mit der ersten Sitzung 

des Projektbegleitkreises im Mai 2017 und einer ersten Bürgerinformationsveranstaltung 

im Juni 2017 angeschoben. In der Folge gab es eine weitere große Bürgerinformationsver-

anstaltung, bei der sowohl vom Träger des Vorhabens (RPK) als auch von der BIG Lin-

denhof die jeweiligen Sichtweisen und Lösungsmöglichkeiten vorgestellt wurden. Der Aus-

tausch fand auch im Rahmen weiterer Foren, wie z.B. dem Ausschuss für Umwelt und 

Technik (AUT) der Stadt Mannheim statt. Frau Bürgermeisterin Kubala macht deutlich, sie 

verstehe die Sorge vieler Anwohnerinnen und Anwohner, dass ihr Naherholungsgebiet 

verloren bzw. stark verändert werden könnte. Auch die Stadt Mannheim habe zahlreiche 

Fragen zu der bisher vorgestellten Planung, die auch an das RPK gerichtet wurden. Das 

RPK hat einen Teil der Fragen im Vorfeld beantwortet und sich dazu entschieden, die ver-

bleibenden Fragen im Rahmen des förmlichen Verfahrens zu klären. Aufgrund der Kom-

plexität und Größe des Vorhabens, das für die Stadt Mannheim nicht alltäglich ist, will die 

Stadt zur fachlichen Begleitung des Verfahrens zusätzliche externe Expertise hinzuziehen.  

Frau Kubala erläutert kurz den Ablauf des Planfeststellungsverfahrens. Nach Einreichung 

der Planfeststellungsunterlagen durch das RPK werden diese zunächst durch Beteiligung 

der unterschiedlichen Fachbehörden innerhalb der Stadt auf Vollständigkeit geprüft. An-

schließend beginnt die Einleitung des Anhörungsverfahrens unter Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange. Frau Kubala betont, dass durch das standardisierte Prozedere des 

Planfeststellungsverfahrens immer wieder sichergestellt ist, dass sich die Bürgerinnen und 

Bürger einbringen können.  

Frau Kubala weist darauf hin, dass die Stadt Mannheim im vorliegenden Fall in mehreren 

Rollen vertreten ist. Sie sei zum einen Bauherrin für den Abschnitt 6 und zugleich Geneh-

migungsbehörde für die Gesamtmaßnahme, was eine besondere Herausforderung be-

deute.  

Aus Sicht von Frau Kubala müsse es das Ziel aller sein, einen möglichst sicheren Hoch-

wasserschutz herzustellen. Der Schutz der betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner vor 

einem Hochwasser habe einen sehr hohen Stellenwert. Gleichzeitig soll der Eingriff in den 



 
Öffentlichkeitsbeteiligung Dammertüchtigung RHWD XXXIX Mannheim 

Dokumentation 23. September 2019 

 

 

- 3 - 

 

Natur- und Baumbestand so gering wie möglich ausfallen. Frau Kubala appelliert - trotz 

der teilweise diametralen Meinungen - an einen respektvollen Umgang miteinander für das 

gesamte Verfahren und auch für den heutigen Abend. 

Anschließend begrüßt die Regierungspräsidentin des Regie-

rungspräsidiums Karlsruhe, Sylvia M. Felder, die Teilnehmen-

den. Sie hebt zunächst die Aufgabe des Regierungspräsidi-

ums heraus, die Menschen in Baden-Württemberg vor der Ur-

gewalt des Wassers von Neckar und Rhein zu schützen. An 

diesem Dammabschnitt in Mannheim gehe es um die Sicher-

heit von rund 30.000 Menschen vor Hochwasser. Das Regie-

rungspräsidium trage die Verantwortung für den Hochwasser-

schutz, der sie mit der Ertüchtigung des Rheinhochwasser-

dammes nachkommen wird. 

Hochwasserschutz habe, so Frau Felder, insgesamt viel mit Solidarität zu tun, denn das 

Wasser, das sich im Oberlauf nicht puffern lässt, laufe den Unterliegern in den Keller. Auf-

grund der dichten Siedlungsstrukturen komme der Hochwasserschutz nicht ohne entspre-

chende Schutzbauten aus, was womöglich auch uns liebgewordene Landschaften verän-

dert. Wichtig sei es dem Regierungspräsidium, diese notwendigen Veränderungen im Dia-

log gemeinsam zu gestalten.  

Frau Regierungspräsidentin Felder betont dabei, dass die hierbei vorliegenden widerstrei-

tenden Anforderungen zwischen Hochwasserschutz und Schutz von Naherholung und 

Bäumen nicht einfach zu lösen seien. Bei der heutigen Veranstaltung können nicht alle 

Fragen geklärt werden – manches müsse im Nachgang gelöst werden. Sie appelliert, den 

gemeinsamen Abend dafür zu nutzen, einander zuzuhören, Fragen zu stellen und Antwor-

ten zu geben. Für ein gemeinsames Gelingen sei eine von gegenseitigem Respekt ge-

prägte Debatte wichtig. 

Die Moderatorin der Veranstaltung, Frau Yvonne Knappstein von Team Ewen, stellt die 

Ziele der Veranstaltung und den Ablauf des Abends vor. Das Ziel von Seiten des Regie-

rungspräsidiums ist es, neben der Information vor allem die Fragen der Bürger zu hören 

und so gut es geht direkt zu beantworten. Dazu sind nicht nur Fragen im Plenum jeweils 

direkt im Anschluss an den Vortrag, sondern auch anschließend der direkte Kontakt und 

die Interaktion an den Stellwänden ausdrücklich erwünscht. Alle Fragen und Antworten 

werden in der Anlage 3 (Frage- und Antwortliste) dokumentiert.  
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TOP 2 Erläuterung des Projektes  

Anschließend begrüßt Armin Stelzer vom Landesbetrieb Ge-

wässer im Regierungspräsidium Karlsruhe die Teilnehmen-

den.  

Einführend stellt er klar, dass von Projektbeginn an eine we-

sentliche Planungsaufgabe darin bestanden habe, die Ein-

griffe in den Wald und insgesamt den Eingriff in Natur und 

Landschaft möglichst gering zu halten.  

Herr Stelzer nimmt Bezug auf Projekte, die immer wieder ins 

Gespräch gebracht wurden, bei denen ein Erhalt des Baum-

bestandes und die Herstellung der Hochwassersicherheit möglich gewesen seien. Dabei 

stellt er heraus, dass die Größe der betreffenden Gewässer und vor allem das Schadens-

potential bei keinem der genannten Beispiele mit der Situation in Mannheim vergleichbar 

seien. Hier in Mannheim bestünden hierbei keine Spielräume. Die Planung müsse nach 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Im Rhein herrschen bei Hoch-

wasser hohe Abflüsse und das sogar über viele Tage. Angesichts der immensen Wasser-

massen und des sehr großen Schadenspotentials in Mannheim sowie der Gefährdung von 

Leben und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger sei aus Sicht des Regierungspräsidi-

ums Karlsruhe eine durchgängige Deichverteidigung zwingend notwendig. Hier sieht Herr 

Stelzer den wesentlichen Unterschied zu der von der BIG Lindenhof vorgebrachten Alter-

native. 

Herr Stelzer freut sich, dass heute so viele interessierte Bürger/innen gekommen sind und 

er die Möglichkeit hat, die Planungsergebnisse einem so großen Publikum vorstellen zu 

können. Im Planungsprozess wurde im Rahmen eines Projektbegleitkreises, im Aus-

schuss für Umwelt und Technik der Stadt Mannheim (AUT) und zahlreichen bilateralen 

Gesprächen gemeinsam mit Expertinnen und Experten um eine optimale Lösung gerun-

gen. Zuletzt konnte im Abschnitt 4 eine Lösung gefunden werden, um eine Baumreihe teil-

weise zu erhalten. Zudem konnten Planungsvarianten, welche die Nutzungen in den an-

grenzenden Bereichen der Wohnbebauung und der Sportanlagen weiterhin möglich ma-

chen, in Gesprächen mit den Anwohnern, den Vereinen und dem Besitzer des Restau-

rants „Estragon" erörtert werden. 

Wie in der vorherigen Bürgerinformationsveranstaltung angekündigt, ließ das Regierungs-

präsidium Karlsruhe die Planung von einem externen Gutachter, dem Institut für Boden-

mechanik und Felsmechanik (IBF) am Karlsruher Institut für Technik überprüfen. Mit den 

im Gutachten aufgezeigten Alternativen könnten zwar weitere Bäume geschont werden, 

dabei wird die Möglichkeit der Dammverteidigung aber eingeschränkt, bzw. unmöglich. 

Das Institut bestätigte zudem, dass die Planung des RPK in Summe zielführend sei und 

dass die Dammverteidigung sichergestellt werden müsse. 
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Anhand von Bildern von Sturmschäden im Jahr 2010 in Sachsen und von aktuellen Sturm-

schäden in Rastatt zeigt Herr Stelzer, weshalb Bäume auf Dämmen nicht zulässig seien 

und bei einer Neugestaltung zwingend entfernt werden müssen. Bäume stellen laut Stel-

zer ein Sicherheitsrisiko für den Damm und die Dammverteidigungskräfte dar, das nicht 

hinnehmbar sei. 

Zur Visualisierung der Planung wurden an mehreren Stationen am Damm Querschnitte 

und Fotomontagen der Vorher-/Nachher-Situation sowie ein Film eines Überflugs entlang 

des Dammes erstellt, der durch Herrn Stelzer vorgestellt und kommentiert wird.  

Dabei stellt er heraus, dass ganz am Anfang vor der Öffentlichkeitsbeteiligung eine Vari-

ante favorisiert wurde, die den Baumbestand in den Abschnitten 2, 3 und 4 weitestgehend 

geschont hätte. Diese Variante scheiterte jedoch an der Flächenverfügbarkeit von Klein-

gartenflächen innerhalb der Stadt Mannheim und sei deshalb sehr frühzeitig als Möglich-

keit ausgeschieden. 

Weiter zeigt Herr Stelzer an zahlreichen Stellen, wie mit der Unterstützung des PBK durch 

iterative Optimierungen der Planung Bäume geschont werden konnten. So sei bis zu Letzt 

im Abschnitt 4 von Seiten des Regierungspräsidiums Karlsruhe versucht worden, die Ein-

griffe so gut es geht zu reduzieren. 

TOP 3 Darstellung Sichtweise BIG Lindenhof 

Der Vorsitzende der BIG Lindenhof, Herr Ulrich Holl, erhält 

die Gelegenheit, in einem kurzen Statement die Sichtweise 

der Bürgerinitiative darzustellen. Er stellt zunächst heraus, 

dass die Priorisierung der Sicherheit der Bürgerinnen und 

Bürger grundsätzlich richtig und wichtig sei und dass dazu ein 

funktionsfähiger Damm wichtig sei. Er weist darauf hin, dass 

der Einsatz für den Baumbestand ausschließlich durch ehren-

amtliche Tätigkeit vieler Bürgerinnen und Bürger organisiert 

ist und die vorgelegte Machbarkeitsuntersuchung aus Spen-

den finanziert wurde.  

In der Praxis des Dammbaus hat sich seiner Auffassung nach seit der Novellierung der 

DIN 19712 im Jahr 2013 viel getan. In anderen Bundesländern, vornehmlich Bayern, 

konnte eine Ertüchtigung des Hochwasserschutzes und der Erhalt von Bäumen in Ein-

klang gebracht werden. In Zeiten, in denen dem Klimaschutz eine besondere Bedeutung 

zukommt, sei es nicht vermittelbar, 7 Hektar Wald, der wichtig für eine klimagerechte und 

resiliente Stadt ist, zu roden. 
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Wie in der im Auftrag der BIG Lindenhof erstellten Machbarkeitsuntersuchung aufgezeigt 

wird, wäre mit einer stabilen Spundwand (Hochwasserschutzwand) oder Bodenvermörte-

lung eine DIN-konforme Dammsanierung möglich und nach Aussagen aus dem bayeri-

schen Hochwasserschutzprogramm möglicherweise auch wirtschaftlicher. Aufgrund der 

zahlreichen Zugangswege zum Damm sei nach Ansicht des beauftragten Büros ein zu-

sätzlicher Dammverteidigungsweg auf der landseitigen Berme nicht zwingend erforderlich. 

In Bezug auf frühere Äußerungen der BIG Lindenhof in der Presse sowie dem ausliegen-

den Flyer, auf eine Dammverteidigung könne bei einer Spundwandlösung gänzlich ver-

zichtet werden, stellt Herr Holl richtig, dass der vorgesehene durchgängige Deichkronen-

weg zur Bewirtschaftung und „Verteidigung“ genutzt werden könne, bzw. ausreichend sei. 

Die Notwendigkeit einer Befahrbarkeit bei Einstau mit Schwerlastverkehr wird jedoch bei 

der Bauweise mit durchgehender selbsttragender Spundwand angezweifelt.  

Insgesamt könnten mit einer durchgängigen Spundwand nach Schätzungen über 80 % der 

Bäume erhalten werden. Herr Holl verweist auf die Erfahrungen aus Bayern, wo man im 

Rahmen eines Hochwasserschutz-Aktionsprogramms 2020plus entsprechende Maßnah-

men großflächig umgesetzt habe.  

In einer Replik stellte Herr Stelzer klar, dass eine sichere Dammverteidigung aus seiner 

Sicht zwingend erforderlich sei und keine Kompromisse zulasten der Sicherheit möglich 

seien, insbesondere auch aufgrund der besonderen Gefährdungslage in Mannheim. Des 

Weiteren seien die genannten Beispiele aus Bayern nicht vergleichbar, da es sich bei den 

genannten Spundwandlösungen entweder um Sofortmaßnahmen handelt, die nach den 

vorliegenden Informationen im Anschluss im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens durch 

DIN-konforme Dämme ergänzt werden. Oder bei dem regelmäßig zitierten Projekt an der 

Isar um einen Trenndamm, mit zurückliegendem Hauptdamm zum Schutz der Bebauung. 

Auch in Bayern müsse in ähnlichen Situationen eine durchgängige Dammverteidigung ge-

währleistet werden.  

TOP 4 Fragen und Antworten 

Alle Teilnehmenden haben Gelegenheit, Fragen zum Projekt zu stellen, die von Herrn 

Stelzer und den Fachplanern beantwortet werden. 

Alle im Rahmen der anschließenden ca. 2 stündigen Fragerunde gestellten Fragen und 

die Antworten dazu sind in der Anlage 3 dokumentiert. 

TOP 5 Ausblick auf Planfeststellungsverfahren 

Herr Stelzer zeigt kurz den Ablauf des Planfeststellungsverfahrens mit den weiteren Ver-

fahrensschritten und Möglichkeiten zur Beteiligung auf. Die untere Wasserbehörde der 

Stadt Mannheim ist im vorliegenden Fall Planfeststellungsbehörde und stellt zum weiteren 

Verfahrensablauf Informationen auf ihrer Website bereit.  
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TOP 6 Schlusswort 

Frau Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder bedankt sich bei allen Teilnehmenden für die 

Teilnahme und das Mitwirken sowie für die guten Fragen und den respektvollen Umgang 

miteinander.  

 

 

Anlagen:  

Anlage 1 Programm der Bürgerinformationsveranstaltung 

Anlage 2 Vortrag des Vorhabenträgers  

Anlage 3 Tabelle Fragen und Antworten in der 3. Bürgerinformationsveranstaltung  

Anlage 4 Fotos der Stellwände 

 

Weitere Informationen sowie die Dokumentation aller Bürgerinformationsveranstaltungen 

sind auf der Projektseite im Internet zu finden:  

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref531/Seiten/RHWD-XXXIX.aspx 

 

Arcadis Germany GmbH 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref531/Seiten/RHWD-XXXIX.aspx
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 Fragen und Anregungen in der 3. BIV 
 


 


 


  


Nr. Frage, Anregung 


 
 
 
 Antwort /weiteres Vorgehen 


 
 


 


1 


Der Wald ist eine wichtige Lebensgrundlage 
und steht vor einer dramatischen Verände-
rung durch die Trockenheit. Er ist somit be-
sonders schützenswert. Wieso ist das RPK 
nicht bereit, die vorliegenden Alternativen auf-
zunehmen? 


Tatsächlich stellen die trockenen Sommer den Wald und die Waldwirtschaft vor große 
Herausforderungen. Dass der Eingriff in den Wald minimiert wird, war eine der wesentli-
chen Planungsaufgaben. Der Eingriff in Natur und Landschaft muss zudem entsprechend 
kompensiert werden. Alternativen wurden, auch in enger Zusammenarbeit mit den Mitglie-
dern des Projektbegleitkreises, intensiv geprüft. Dadurch konnte z.B. der Abschnitt 4 da-
hingehend optimiert werden möglichst viele Bäume zu schonen. 


2 


Wäre es, alternativ zur Dammsanierung, nicht 
möglich und auch sinnvoll den Fließquer-
schnitt des Rheins durch Fahrrinnenvertie-
fung zu erhöhen? Dies hätte auch Vorteile für 
den Schiffsverkehr bei Niedrigwasser. 


Sicherer Schiffsverkehr ist Aufgabe der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes (WSV). Der Hochwasserschutz hingegen ist Aufgabe der Bundesländer und in 
diesem Fall des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Eine Fahrrinnenvertiefung steht in kei-
nerlei Zusammenhang mit der Sanierungsbedürftigkeit des Dammes und stellt deshalb 
keine Alternative dar. Bei einer Dammsanierung muss zunächst immer eine Rückverle-
gung des Dammes zur Vergrößerung des Fließquerschnittes geprüft werden, was auch in 
diesem Fall gemacht wurde. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse ist dies jedoch nicht mög-
lich. 


3 
Wie viele Bäume müssen für die Maßnahme 
gefällt werden?  


Es müssen für die Maßnahme ca. 1.000 wertgebende Bäume gerodet werden. Betrachtet 
man alle Bäume mit einem Stammdurchmesser ab 10 cm, so sind es mehr als 2.000 
Bäume. Aus naturschutzbezogener und forstrechtlicher Sicht macht es jedoch keinen Sinn 
von Einzelbäumen zu sprechen, da hier Wald im Sinne des Waldgesetzes mit entspre-
chenden Waldfunktionen betroffen ist, der als Fläche bilanziert wird. 
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4 


Die seitens des RPK geführte Debatte um so-
genannte „wertgebende“ Bäume wird als un-
schön empfunden, da jeder einzelne Baum 
wichtig ist. 


Per biologischer Definition kann bereits ein Keimling als Baum gezählt werden, was je-
doch für die Bewertung des hier vorliegenden Waldes nicht zielführend ist. Als wertge-
bend wurden in den Testflächen insbesondere auetypische Bäume berücksichtigt, welche 
nicht zwingend große Bäume sind. Dazu gehören ebenso höhlenreiche Bäume, die geeig-
nete Lebensraumbedingungen für Spechte und Käfer bieten. Dabei sind sowohl Eichen 
als auch beispielsweise Wildapfel oder Wildbirne, die deutlich kleiner sind, berücksichtigt 
worden. Es werden somit alle prägenden Bäume berücksichtigt. 


5 


Wie werden im Rahmen der Planung die al-
ten Neckarläufe berücksichtigt? Bei Hoch-
wasser steigt das Grundwasser und somit der 
Wasserstand in diesen Bereichen.  


Durch die vorliegende Planung wird die Situation nicht verschlechtert.  


6 


Warum wird der Dammverteidigungsweg für 
Fahrzeuge mit einem Gewicht von 30 t aus-
gelegt (SLW 30)? Eine effiziente Dammvertei-
digung wäre doch auch mit kleinerem Gerät 
möglich.  


Für eine effiziente Dammverteidigung werden erhebliche Massen an Material benötigt. 
Damit diese schnell an ihren Einbauort gebracht werden können, ist eine entspreche Leis-
tung und Größe der Fahrzeuge erforderlich. Ein SLW 30 entspricht einem Kieslaster mit 
Anhänger. 
 


7 


Ein Verteidigungsweg auf der Dammkrone 
wird als problematisch dargestellt. Weshalb 
wird dies in manchen Abschnitten genauso 
geplant? 


Am sichersten ist der Dammverteidigungsweg auf einer landseitigen Berme angeordnet. 
In manchen Abschnitten ist es aufgrund der vorhandenen Nutzungszwänge nicht anders 
möglich und deshalb wird an diesen Stellen der Dammverteidigungsweg auf der Krone 
geführt. Dafür muss die Krone von 3,0 auf 4,5 m verbreitert werden.  


8 
Nach Recherche steht dem technischen Hilfs-
werk (THW) gar kein SLW 30 zur Verfügung. 


Die Anlieferung von Schüttgütern erfolgt nicht durch das THW, sondern durch Bauunter-
nehmen, die entsprechend vertraglich gebunden werden (Vertragsunternehmen).  


9 
Wäre aufgrund der beengten Platzverhält-
nisse eine Dammverteidigung auch aus der 
Luft möglich?  


Eine Dammverteidigung aus der Luft ist punktuell in Einzelfällen zwar möglich, aber auf-
grund mangelnder Ressourcen in der Fläche nicht leistbar. Eine Hochwassersituation am 
Rhein betrifft immer eine große Fläche, in diesem Fall die gesamte Rheinniederung ent-
lang des Rheins.  


10 


Die Machbarkeitsuntersuchung der BIG Lin-
denhof hat dargelegt, dass ein ausreichender 
Hochwasserschutz auch ohne Dammverteidi-
gung möglich ist. 


Nicht nur aus den Erfahrungen aus den vergangenen Hochwasserereignissen an Donau 
und Elbe muss eine Dammverteidigung durchgängig gewährleistet werden können. Diese 
Forderung lässt sich auch aus der DIN 19712 ableiten. 


11 


Wie soll innerhalb von 3 Tagen der Damm auf 
einer Länge von 3,5 km durch eine Auf-
kadung um 40 bis 50 cm erhöht werden? Das 
scheint angesichts der Aufgabe unrealistisch. 


Es ist unbestritten keine leichte Aufgabe – dennoch muss im Fall der Fälle alles daran ge-
setzt werden, ausreichend Kräfte für diese Aufgabe zu binden, um Mannheim vor Hoch-
wasser zu schützen. Hochwassersituationen an anderen Gewässern haben gezeigt, dass 
es möglich ist. 







 


 


Öffentlichkeitsbeteiligung Dammertüchtigung RHWD XXXIX Mannheim 


Dokumentation BIV 23. September 2019 


 


 
 


- 3 - 
 


12 
Das wiederholte Präsentieren der Hochwas-
sergefahrenkarte ist „Angstmacherei“. 


Es ist Aufgabe des RPK den Hochwasserschutz sicherzustellen. Das gezeigte Szenario 
ist ein realistisches Szenario, welches auch der Grund für die hohe Priorität der Sanierung 
dieses Abschnittes ist. Das RPK trägt die Verantwortung für die Dammsicherheit und hat 
die möglichen Vorbereitungen zum Schutz vor einem solchen Ereignisses zu treffen. 


13 


Die Versicherer stufen alle Häuser im Linden-
hof bzgl. der Hochwassergefahr als gering 
gefährdet ein. Wie passt das zu dem aufge-
zeigten Szenario? 


Wie die Versicherer die Situation im potenziellen Überschwemmungsgebiet einstufen, ist 
dem RPK nicht bekannt. Nach den uns vorliegenden Infos basiert die Gefahrenabschät-
zung im ZÜRS-System der Versicherer auf Dammhöhen und berücksichtigt nicht den Zu-
stand des Dammes. 


14 


Statt alle Bäume auf und am Damm zu entfer-
nen, wäre es sinnvoller durch stetige Kontrol-
len kranke und schwache Bäume gezielt zu 
entfernen, um das Risiko für die Rettungs-
kräfte bei Sturm in einer Hochwassersituation 
zu minimieren.  


Während einer Hochwassersituation am Rhein stehen die Bäume mehrere Tage vollstän-
dig im Wasser. Auch gesunde Bäume haben durch den aufgeweichten Boden kaum mehr 
Halt und können bei einem Sturm umfallen. 


15 
Wie kann die Dammverteidigung derzeit ge-
währleistet werden, trotz der bestehenden 
Bäume? 


Die Dammverteidigung kann aufgrund des fehlenden Dammverteidigungswegs nur sehr 
schwer gewährleistet werden. Dies wird mit der vorliegenden Planung verbessert.  


16 
Es wird Druckwasser in den Kellern beobach-
tet.  


Der Damm dient dazu, großräumige Überflutungen durch den Rhein zu verhindern. Die 
Druckwasserproblematik wird durch die Dammertüchtigung nicht verändert. 


17 


In einer Gesellschaft gibt die Politik die 
Marschrichtung vor und nicht eine Behörde. 
Die 30.000 Unterschriften bleiben einfach un-
berücksichtigt und werden nicht beachtet. 


Die Politik hat mit ihren Gesetzen die Marschrichtung vorgegeben. Demnach hat das Re-
gierungspräsidium Karlsruhe die Aufgabe die Rheinhochwasserdämme zu sanieren und 
Mannheim vor Hochwässern bis HQ 200 nach Fertigstellung IRP zu schützen. Hierzu wur-
den die Planungsleistungen EU-weit ausgeschrieben, um die besten Planer (und Exper-
ten) für ein solches Vorhaben zu gewinnen. Die vorgestellte Lösung ist aus fachlicher 
Sicht die beste und ist grundsätzlich kein Ergebnis politischer Abwägungen. Die Argu-
mente aller Seiten werden im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens von der Planfest-
stellungsbehörde zu würdigen sein. 
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18 


Der Waldpark wird als Klimaschutzwald be-
zeichnet. Aufgrund der Nähe eines Kohle-
kraftwerks ist der Waldpark von besonderem 
Wert. 


Der gesamte Waldbestand im Waldpark und bis zum GKM hat die Funktion als Immissi-
ons- und Klimaschutzwald. Im Rahmen der Dammsanierung werden davon dauerhaft 5 ha 
und temporär 2 ha in Anspruch genommen. Im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen kann 
aufgrund von fehlender Flächenverfügbarkeit für die dauerhaft benötigte Fläche nur im 
weiteren Umfeld des Vorhabens neuer Wald gepflanzt werden. 
Dennoch ist nicht zu erwarten, dass die Funktion des Waldparks als Immissions- und Kli-
maschutzwald vorhabenbedingt grundlegend in Frage gestellt wird, da der überwiegende 
Teil (ca. 180 ha) des als Immissions- und Klimaschutzwald ausgewiesenen Bereichs un-
verändert verbleiben. 


19 


Es ist durchaus nachvollziehbar, dass eine 
Kehrtwende zum jetzigen Zeitpunkt für das 
RPK schwierig ist. Es liegen jedoch bessere 
Lösungen auf dem Tisch, die jedoch nur et-
was teurer sind. 


Durch die EU-weite Ausschreibung der Planungsbeteiligten wurde seitens des RPK si-
chergestellt, dass eine hochwertige Planung aus dem Planungsprozess resultiert. Die vom 
RPK vorgestellte Variante ist unter Berücksichtigung aller Randbedingungen zielführend 
und sinnvoll. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse wurden Sonderlösungen vorge-
schlagen. Es wurde keine Variante aus Kostengründen abgelehnt. 


20 
Ein Einbezug der Gutachter der BIG Linden-
hof wäre wichtig. Das RPK sperrt sich gegen-
über alternativen Gutachten. 


Das Regierungspräsidium hat in einem aufwändigen Vergabeverfahren eigene Gutachter 
(Planungspartner) gewonnen und wurden zudem durch den renommierten Gutachter des 
KIT unterstützt. Es liegt nun an der Planfeststellungsbehörde, die vorliegenden Antragsun-
terlagen und weiteren Gutachten zu bewerten. 
 


21 
Wäre eine durchgehende Spundwand, ohne 
Wechsel von Bereichen mit und ohne Spund-
wand nicht die sicherste und beste Lösung? 


Die reine Erdbauweise stellt die nachhaltigste Lösung dar. Sonderbauweisen wie Spund-
wände kommen im begründeten Ausnahmefall, zum Bsp. in beengten Bereichen, zum 
Einsatz. Sie sind jedoch nicht per se „besser“. Übergänge von Bereichen mit und ohne 
Spundwand gibt es im Dammbau immer wieder und können technisch gelöst werden. 


22 


Es macht wenig Sinn den Damm auf dieser 
Seite des Rheines zu ertüchtigen. Dann tritt 
das Wasser auf der anderen Rheinseite bei 
Ludwigshafen über die Ufer. 


Die Dammertüchtigung hat das Ziel, die Standsicherheit entsprechend den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik herzustellen. Die Ausbauhöhen müssen gemäß der Ver-
waltungsvereinbarung zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Hessen und Rhein-
land-Pfalz über Fragen des Hochwasserschutzes am Oberrhein vom 28. Februar 1991 auf 
beiden Seiten des Rheins gleich hoch sein. Die Behörden beider Länder sind in engem 
Kontakt miteinander. 


23 


Die geplante Aufforstung gestaltet sich auf-
grund der herrschenden Trockenheit sehr 
schwierig. In der Augusta Anlage sind alle 
neuen Bäume bei einem Sturm umgefallen.  


Als Vorhabensträger ist das RPK verpflichtet die Wirksamkeit der Eingriffs- und Aus-
gleichsmaßnahmen nachzuweisen. Die erfolgreiche Aufforstung muss entsprechend 
nachgewiesen werden (Monitoring). 
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24 


Gemäß der letzten BIV sollte ein Strömungs-
gutachten erstellt werden. Dieses liegt nach 
aktuellen Kenntnissen nicht vor oder gibt es 
hierzu eine aktuelle Info? 


Beim Damm- und Deichbau wird oft der Begriff Strömungen verwendet. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass es verschiedene Arten von Strömungen gibt, die im Planungsprozess 
bislang immer nur mit „Strömungen“ bezeichnet wurden.  Es sind im Wesentlichen Un-
terströmung, Sickerströmung, Überströmung und laterale Strömung zu unterschieden. Die 
verschiedenen Strömungsarten werden im Rahmen der Planung berücksichtigt, ein eigen-
ständiges Gutachten zu Strömungen ist nicht erforderlich. Im Schreiben des RPK an Bür-
germeisterin Kubala mit Datum 03.06.2019 wurde ausführlich auf das Thema eingegan-
gen und detailliert erläutert. Link: https://www.mannheim.de/sites/default/files/2019-
06/Antwort%20RP%20Karlsruhe_1.pdf 


25 


In der Begrüßung durch Frau Regierungsprä-
sidentin Felder wurde insbesondere der Dia-
log hervorgehoben. Warum ging kein Vertre-
ter des RPK zur Veranstaltung der BIG? 


Das RPK hat sich im Vorfeld der Veranstaltung mit der BIG Lindenhof ausgetauscht und 
mitgeteilt, dass das RPK nicht teilnehmen wird. Hintergrund ist, dass die Positionen klar 
waren und darüber hinaus nichts zu der Veranstaltung beigetragen werden konnte.  


26 


Die Schonung der Bäume ist in der Planungs-
aufgabe nicht korrekt gewichtet. 
Das RPK wird aufgefordert, mit einer alterna-
tiven Denkweise an die Planungsaufgabe 
heranzugehen: Wie baue ich einen sicheren 
Damm mit Schutz des Baumbestands? 


Die Minimierung von Eingriffen und damit auch der Schutz von Bäumen genießt von Pla-
nungsbeginn an ein hohes Gewicht. Um den Waldbestand weit möglichst zu erhalten, 
wurde der Damm bspw. in den Abschnitten 3 und 4 vom Waldpark abgerückt und inner-
halb der baumfreien Zonen ein Waldsaum vorgesehen. 


27 
War es nur Auftrag/Aufgabe des KIT die DIN- 
Konformität zu prüfen? 


Auftrag des Gutachtens war zu prüfen, ob es im Rahmen der allgemein anerkannten Re-
geln der Technik Möglichkeiten zum Schutz des vorhandenen Baumbestands gibt. Im 
Gutachten wurden für einzelne Abschnitte Möglichkeiten zur Minimierung des Eingriffs 
aufgezeigt. Auch diese müssen den Anforderungen der Dammverteidigung genügen. Die 
Bäume auf und am Damm müssen dennoch entfernt werden, da die Dammverteidigung 
bei Hochwasser deutlich erschwert beziehungsweise unmöglich wird, wenn umstürzende 
Bäume den Dammverteidigungsweg blockieren oder gar Einsatzkräfte gefährden. 


28 
Soll der Dammverteidigungsweg für Verkehr 
genutzt werden? Ist ÖPNV auf dem Damm-
verteidigungsweg möglich?  


Der Dammverteidigungsweg dient nur der Dammunterhaltung und Zwecken der Wasser-
wehr. Der Weg ist abgesperrt und nicht für öffentlichen Verkehr oder ÖPNV nutzbar. Von 
Fußgängern und Radfahrern kann der Dammverteidigungsweg genutzt werden. 


29 Wo wird aufgeforstet? 


Ortsnaher Ausgleich wird grundsätzlich angestrebt. Entsprechend wird auf Grundlage der 
Biotopverbundplanung Mannheim-Nordwest ein forstrechtlicher Ausgleich südlich der 
Dammrückverlegung Kirschgartshausen auf Mannheimer Gemarkung geplant. 
Dort gibt es Flächen im Dammvorland, die für den forstrechtlichen Ausgleich genutzt wer-
den können. Die Flächen befinden sich zwischen Kirschgartshausen und dem Klärwerk. 
Dort ist eine adäquate Kompensation möglich und machbar.  



https://www.mannheim.de/sites/default/files/2019-06/Antwort%20RP%20Karlsruhe_1.pdf

https://www.mannheim.de/sites/default/files/2019-06/Antwort%20RP%20Karlsruhe_1.pdf
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30 
Wie erfolgt die Dammsicherung während der 
vier Jahre Bauzeit? Wie erfolgt die Sicherung 
des Wohngebietes? 


Es wird ein Alarm- und Einsatzplan während der Bauzeit erstellt und in Kraft gesetzt – 
hierüber wird auch der örtliche Katastrophenschutz informiert. So ist stets klar, wer was 
wie vor, während und nach einem Hochwasser zu tun hat. 
Bei Spundwandbauweise ist die Sicherung einfacher, da als erstes die Spundwand einge-
baut wird und danach die Anpassung aller anderen Elemente des Hochwasserschutzes 
erfolgt. Bei der Erdbauweise wird zuerst die landseitige Hälfte des bestehenden Dammes 
rückgebaut und sofort neu errichtet – in dieser Zeit dient die wasserseitige Hälfte dem 
Hochwasserschutz. Danach geht es analog auf der Wasserseite weiter. Die Realisierung 
erfolgt in Abschnitten von 100 – 300 m, so dass die baubedingt geschwächten Bereiche 
vor einem Hochwasser rechtzeitig wieder verstärkt werden können. 
Durch die Baumaßnahmen dürfen und werden gegenüber der Ist-Situation keine zusätzli-
chen Risiken entstehen. 


31 


Von den Überflutungen sind vorzugsweise 
Kleingärten betroffen. Für die Bereiche der 
Wohnbebauung sind laut der vorliegenden 
Berechnung nur geringe Wasserhöhen zu er-
warten. Wo ist das Risiko? 


Für die Überflutungshöhen wurde ein Breschenszenario (Dammbruch) am „Knick“ (Ab-
schnitt 3) des Dammes angenommen. In diesem Fall würden die dargestellten Flächen 
überflutet, wenn auch im Bereich der Wohnbebauung zum Teil mit geringeren Wasser-
spiegelhöhen. Auch diese können große Schäden, z.B. in Garagen, Kellern und im Erdge-
schoss verursachen. 


32 


In der DIN Flussdeiche ist in Kapitel 7 der 
Erddeich (Erddamm) und im Kapitel 8 die 
Hochwasserschutzwand beschrieben. In Ka-
pitel 8 ist zur Hochwasserschutzwand keine 
baumfreie Zone gefordert. Warum wird keine 
Hochwasserschutzwand gebaut? 


Aus Erfahrung vergleichbarer Maßnahmen sind auch bei Hochwasserschutzwänden 
Bäume im Umfeld der Hochwasserschutzwand zu entnehmen, um das Baufeld für die 
Wand freizumachen und die Auftriebssicherheit sicherzustellen.  
Aus allen wasserbaulichen Erfahrungen und dem Gutachten des KIT ergibt sich das Erfor-
dernis eines durchgängigen Dammverteidigungswegs. Hierfür ist die baumfreie Zone er-
forderlich, siehe Antwort Frage 27. 


33 Jeder Baum, der fällt, ist einer zu viel.  
Es wurden deshalb vielschichtige Alternativen geprüft. Mit der Planung wurden umfas-
sende Maßnahmen entwickelt, um den Baumbestand so weit wie möglich zu schonen.  


34 
Es wurde eine Fachaufsichtsbeschwerde 
beim Umweltministerium eingereicht.  


Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg sah keinen 
Anlass für ein fachaufsichtliches Einschreiten. 


35 Die DIN ist nur eine Empfehlung. 


Die DIN ist kein Gesetz. Das RP Karlsruhe ist jedoch per Gesetz verpflichtet, die „allge-
mein anerkannten Regeln der Technik“ anzuwenden (Wassergesetz §60 (4)). 
Als "allgemein anerkannte Regeln der Technik" für Hochwasserschutzdämme sind die 
DIN 19712 "Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern" und das Merkblatt DWA-M 
507-1 "Deiche an Fließgewässern" einschlägig und in der Fachwelt akzeptiert.   
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36 
Bei der 2017 durchgeführten Dammschau 
wurden keine Mängel am Damm festgestellt.  
 


Bei einer Dammschau werden die Punkte geprüft und bewertet, die im Rahmen der Unter-
haltung abgearbeitet bzw. behoben werden können. Der Damm war zu diesem Zeitpunkt 
bereits in der Überplanung und wird nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
ertüchtigt. Der Termin diente auch der Information und dem Austausch mit den Fachbe-
hörden, wie die Ertüchtigung des Dammes geplant wird. 


37 
Es wurde eine Petition beim Landtag einge-
reicht.  


Zur Petition liegen noch keine weiteren Informationen vor. Hierzu kann erst berichtet wer-
den, wenn der Petitionsausschuss getagt und entschieden hat.  


38 
Gegebenheiten vor Ort wurden vernachläs-
sigt. 


Beginnend bei der Grundlagenermittlung, über die verschiedenen Planungsphasen bis zur 
Fertigstellung der Genehmigungsplanung sind die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt 
worden. 


39 
Wo Strömung ist, da ist kein Wald. Es gibt 
keine Strömung im Bereich Lindenhof.  


Zu den Strömungsverhältnissen siehe Frage 24. 


40 
Woher kommen die Daten für ein HQ 200 / 
500 / 1000? 


Die Daten beruhen auf dem Pegel Maxau. Den Daten liegen numerische Modelle der 
LUBW mit komplexen Berechnungen zugrunde. Mit jedem Hochwasser steigt die Präzi-
sion des Modells. Für Extremereignisse muss man mit Näherungen arbeiten, hat aber 
auch bereits Erfahrungen. 


41 


Der bestehende Damm ist nicht nur ein schö-
ner Spazierweg, sondern auch ökologisch 
sehr hochwertiger Auwald. Dort wurden be-
reits Pirol, Stare und Amseln gehört. Die ge-
plante Aufforstung nützt da wenig, da sie zu 
weit weg ist. 


 
Der Waldpark bleibt überwiegend vom Vorhaben unbeeinträchtigt und der Auwald wird 
durch die vorliegende Planung weitestgehend geschont. Für die meisten Tierarten ist es 
deshalb möglich, ohne Beeinträchtigungen auszuweichen. Für alle anderen Arten sind 
spezielle Kompensationsmaßnahmen vorgesehen.  
 


42 
Im Rahmen des Projektbegleitkreises wurde 
die BIG Lindenhof nicht einbezogen. Warum? 


Zu Beginn der Maßnahme wurde seitens des Regierungspräsidiums ein Beteiligungs-Sco-
ping durchgeführt. In der Folge wurde ein Projektbegleitkreis auf Fachebene mit Behörden 
und Naturschutzverbänden eingerichtet. Gespräche mit der BIG Lindenhof erfolgten paral-
lel. 


43 Bäume armieren den Damm besser als Stahl.  


Dem ist nicht so bei Hochwasserereignissen von mehreren Tagen bis zu Wochen, der 
Damm ist dann komplett aufgeweicht. Die Verklammerungswirkung in den Oberläufen der 
Bäche (kurzzeitige Hochwasser) ist im Unterlauf und beim Rhein nicht gegeben. Bäume 
schwächen Flussdämme. 
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44 


Bäume zu fällen für eine Dammsanierung ist 
nicht mehr Stand der Technik. In Ludwigsha-
fen wurde auf die Baumfällung verzichtet. 
Bei Estragon / Garagen wird abgewichen – 
für Bäume nicht? 


Die Situation in Ludwigshafen ist nicht vergleichbar. Durch das vorhandene hinterliegende 
Hochufer liegt eine andere Gefährdungslage vor. Auch ist über die breite Parkstraße je-
derzeit eine Dammverteidigung über die gesamte Länge der Parkinsel möglich – auch 
ohne einen extra zu bauenden Dammverteidigungsweg.  
Im Abschnitt 4 a (im Bereich der Kleingärten, südlicher Teil) wurden Mehrkosten von 1 
Mio. Euro für eine Minimierung der Eingriffsfläche durch die Anwendung einer Spund-
wandlösung für den Schutz weniger Bäume in Kauf genommen. 
Auch wenn Sonderbauweisen zum Einsatz kommen (z.B. Abschnitt 2 und Abschnitt 5 
Wohnbebauung) muss aus Gründen der Dammverteidigung die baumfreie Zone herge-
stellt werden. 


45 
In FFH-Gebiet / Natura 2000 Gebiet darf nicht 
eingegriffen werden, wenn es zumutbare Al-
ternativen gibt.  


Der Damm ist in weiten Teilen an der Grenze des FFH- / Natura 2000 Gebiets. Daher ist 
das FFH- / Natura 2000 Gebiet dort nicht betroffen. Nur in einem kleinen Bereich wird es 
vom bestehenden Damm tangiert. Die Betroffenheit wird durch die begleitende Umwelt-
planung für jeden FFH Lebensraumtyp aufgeführt und geprüft. 


46 
Hochwasserschutz berücksichtigt auch Pol-
der. Könnten Sie dazu noch etwas sagen?  


Im Rahmen einer internationalen Vereinbarung des Staates Frankreich mit der Bundesre-
publik, hier den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen werden 
Hochwasserrückhalteräume mit einem Gesamtvolumen von 290 Mio. m³ geschaffen (Inte-
griertes Rheinprogramm - IRP). Nur, wenn alle Rückhalteräume auf der deutschen Seite 
gebaut werden, funktioniert das System IRP und damit auch der Schutz der Stadt Mann-
heim vor einem HQ 200. Leider gibt es gegen diese hochwirksamen Hochwasserrückhal-
teprojekte starke Gegenwehr aus der Bevölkerung. 


47 


Ist es korrekt, dass ein Hochwasserschutz für 
ein HQ 200 (Hochwasser mit Eintrittswahr-
scheinlichkeit alle 200 Jahre) erst mit dem 
vollständigen Ausbau aller geplanten Polder 
gewährleistet ist und derzeit das Schutzni-
veau ca. einem HQ 125 entspricht? 


Ja, erst mit der vollständigen Umsetzung des Integrierten Rheinprogramms (IRP), das 
heißt der Inbetriebnahme aller Polder, wird ein Schutz vor einem HQ 200 gewährleistet 
sein. Derzeit ist ein Schutz vor einem HQ 120 bis HQ 150 gewährleistet.  
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48 
Können Sie die Hochwasserabflüsse HQ 100 
/ HQ150 / HQ 200 in Pegelstände umrech-
nen? 


Informationen dazu werden in die Antragsunterlagen aufgenommen.  
 


Ergänzung im Nachgang: 
Für die Planung der Dammertüchtigung wird ein Rhein-Hochwasserabfluss von 5.000 
m³/s in Maxau angesetzt, der in Mannheim mit 1.000 m³/s Hochwasserabfluss aus dem 
Neckar zusammentrifft (Bemessungshochwasserabfluss). Diese Bemessungsabflüsse 
(BHQ) sind im Rahmen der internationalen Vereinbarung zwischen Frankreich, Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen festgelegt. Je nach örtlicher Situation (Gewäs-
serbett, Breite Vorland, etc.) stellt sich zu einem Abfluss ein entsprechender Wasserspie-
gel ein (wie hoch steht das Wasser), der sogenannte Bemessungswasserstand (BHW). 
Am Rheinpegel Mannheim wird beim Bemessungshochwasser ein Pegelstand von 9,20 m 
erreicht. Der Bemessungswasserstand wird in den Querprofilen und Längsschnitten in 
den Antragsunterlagen dargestellt. 
Ohne die Wirkung der Retentionsmaßnahmen des Integrierten Rheinprogramms und des 
Sonderbetriebs der Rheinkraftwerke kommt ein Hochwasser mit einem Abfluss von 5.000 
m³/s in Maxau statistisch etwa alle 60 Jahre vor (HQ 60). Mit der Inbetriebnahme aller vor-
handenen und geplanten Rückhaltemaßnahmen am Oberrhein kommt ein Hochwasser 
mit diesem Abfluss statistisch nur noch alle rund 200 Jahre vor (HQ 200). Beim Bemes-
sungsabfluss stellt sich am Rheinpegel Mannheim ein Pegelstand von 9,20 m ein, dies 
entspricht einer Höhe von 94,36 m+NN. 


49 
Warum sind dem RPK die Hände gebunden 
Alternativen zu suchen? 


Der Rheinhochwasserdamm in Mannheim ist ein Hochwasserdamm der Klasse 1, dies 
bedeutet: mit hohem Schadenpotential und hoher Gefährdung der Anwohner. 
Die Dammverteidigung ist erforderlich. Um diese zu realisieren, müssen bei allen betrach-
teten Alternativen die Bäume weichen.  


50 


Es geht um viele bedeutungsvolle Dinge, die 
mit Sorgfalt geprüft werden müssen. Das 
kann man nicht mit ein oder zwei Experten lö-
sen. Hierfür wird eine Erweiterung des Ti-
sches mit weiteren Experten gewünscht. 


Das vom RPK beauftragte Planungsteam für den Dammbau besteht aus vier renommier-
ten Ingenieurbüros, die bereits mehrere Hundert km Dämme am Rhein und anderen gro-
ßen Flüssen saniert haben sowie an über zehn Poldern mitgewirkt haben. 
Alle Planungsschritte wurden mit den Mitgliedern des Projektbegleitkreises diskutiert. 
 


Ergänzung im Nachgang:  
Eine Beteiligung weiterer Experten kann im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
durch die Stadt Mannheim erfolgen.  


51 


Die Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung wurde als 
Service des RPK beschrieben. Aus unserer 
Sicht ist die Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 
Pflichtaufgabe des RPK und nicht Service. 


Ja, es gibt aber Freiheitsgrade zu Umfang und Ausgestaltung der Öffentlichkeitsbeteili-
gung.  
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE 


ABTEILUNG 5 - UMWELT 


 
Ertüchtigung des Rheinhochwasserdamms XXXIX in Mannheim 


 


3. Bürgerinformationsveranstaltung 
 


Montag, 23. September 2019 um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr 


Rheingoldhalle, Mannheim   


 


 


Programm 
 
 


Ab 18 Uhr  Möglichkeit für Gespräche an Informationsständen  


 


Um 19 Uhr 


1. Begrüßungen   


Bürgermeisterin Felicitas Kubala, Stadt Mannheim 


Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder, RP Karlsruhe 


2. Erläuterung des Planungsprozesses sowie der Ergebnisse der Variantenprüfungen: 


Visualisierung zum geplanten Rheinhochwasserdamm. 


Armin Stelzer, Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe 


3. Möglichkeit für Fragen aus dem Publikum 


Moderation: Yvonne Knapstein, Team Ewen  


4. Ausblick auf das Planfeststellungsverfahren bei der Stadt Mannheim  


Armin Stelzer, Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe 


5. Schlusswort  


Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder, RP Karlsruhe 


Anschließend besteht die Möglichkeit für weitere Gespräche an den Informationsständen. 








Ertüchtigung des 


Rheinhochwasserdamms XXXIX  


in Mannheim 
 


3. Bürgerinformationsveranstaltung 
 


Montag, 23. September 2019  


in der Rheingoldhalle 







Folie Nr. 2, 23.09.2019 


Herzlich Willkommen 


Herzlich Willkommen zur 3. Bürgerinformationsveranstaltung zur Ertüchtigung 


des Rheinhochwasserdamms in Mannheim!  


 


Bitte nutzen Sie die Gelegenheit für Gespräche an den Informationsständen.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Beginn der Vorträge um 19 Uhr 
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Themen Ansprechpersonen  


Planungsunterlagen: 


Dammverlauf im Detail 


Herr Webler 


Herr Schnurpheil 


Sicherheit: Stabilität des Dammes 


und Dammverteidigung 


Herr Santo 


Herr Gutberlet 


Herr Teege 


Bäume und Landschaftsbild: 


Eingriff und Ausgleich 


Herr Ness  


Frau Matusch 


Übergreifende Fragen /  


Verfahren 


Herr Gfrörer  


Frau Speil  


Herr Walter  







Folie Nr. 3, 23.09.2019 


Bürgermeisterin Felicitas Kubala 


Stadt Mannheim 


 


 


Begrüßung 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 3. Bürgerinformationsveranstaltung 







Folie Nr. 4, 23.09.2019 


Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder 


RP Karlsruhe 


 


 


Grußwort 
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Folie Nr. 5, 23.09.2019 


Yvonne Knapstein 


Team Ewen 


 


Moderation 
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Folie Nr. 6, 23.09.2019 


Programm 


 


• Begrüßungen   


• Erläuterung des Planungsprozesses sowie der Ergebnisse der 


Variantenprüfungen: Visualisierung zum geplanten Rheinhochwasserdamm. 


• Möglichkeit für Fragen aus dem Publikum 


• Ausblick auf das Planfeststellungsverfahren bei der Stadt Mannheim  


• Schlusswort  


 


Anschließend besteht die Möglichkeit für weitere Gespräche an den 


Informationsständen. 
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Folie Nr. 7, 23.09.2019 


Erläuterung des Planungsprozesses sowie der Ergebnisse 


der Variantenprüfungen:  


Visualisierung zum geplanten Rheinhochwasserdamm 
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Armin Stelzer 


Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe 







Folie Nr. 8, 23.09.2019 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 3. Bürgerinformationsveranstaltung 


  


Schutz 







Folie Nr. 9, 23.09.2019 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 3. Bürgerinformationsveranstaltung 


Schutz 


HQ100: 95,3 m+NN 







Folie Nr. 10, 23.09.2019 


Rahmenbedingungen 


Anforderungen an die Planung 


 


• Dammertüchtigung entsprechend der allgemein anerkannten Regeln der Technik 


• Durchgehende Dammverteidigung 


• Geotechnische Anpassung (z.B. Kriegsschutt) 


• FFH- und Vogelschutzgebiet  


• Hoher Erholungswert des Gebiets 


 


Dammertüchtigungsprogramm des Landes: 


• bewährte Regelbauweise  Erddamm 


• Enge räumliche Verhältnisse  Sonderlösungen mit Spundwand 
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Folie Nr. 11, 23.09.2019 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 3. Bürgerinformationsveranstaltung Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 


Drei Bürgerinformationsveranstaltungen 


• 2017 


• 2018 


• 2019 


 







Folie Nr. 12, 23.09.2019 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 3. Bürgerinformationsveranstaltung 1. Bürgerinformationsveranstaltung 2017 







Folie Nr. 13, 23.09.2019 


Genehmigungs-


planung 


Öffentliche Informationsveranstaltungen 


 


 


 


        Pressearbeit 
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Beteiligungsfahrplan, Stand September 2019 Dammertüchtigung RHWD XXXIX 


Vorplanung Entwurfsplanung 


2016  2017   2018 


        Homepage zum Projekt 


        Projekt – Email und Ansprechpersonen 


2019 
Antrag auf  


Planfeststellung 


GKM 
Sport-


anlagen 


Grundlagen 


17. 05. 2017 20. 10. 2017 


Ausschuss für 


Umwelt und  


Technik (AUT) 


14. 06. 2018 10. 12. 2018 


| 


Projektbegleitkreis 


Gesprächskreise 


Wohn-


bebauung 


20. 06. 2017 13. 07. 2018 


Orts-


termin 


| 


Stadt 


Mannheim 


Forst + 


Naturschutz 


 


Ausschuss für 


Umwelt und  


Technik (AUT) 


| 


Stadt 


Mannheim 


Stadt 


Mannheim 


26. 06. 2019 


23. 09. 2019 


Stadt 


Mannheim 


2020 
| 


Flächen / 


Naturschutz 







Folie Nr. 14, 23.09.2019 


Transparenz: immer alles im Internet Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 3. Bürgerinformationsveranstaltung 







Folie Nr. 15, 23.09.2019 


Optimierung der Planung 


Es wurden die verschiedensten Planungsvarianten besprochen, 


angepasst, weiterentwickelt, Bäume durch Planungsvarianten geschont.   
 


• Einsatz einer Spundwand in Abschnitt 2, 5 und 6  


  steilere Böschungen, schmalere baumfreie Zone 


 


• Verschwenkung der Dammtrasse in Abschnitt 3 und 4 


  auf der Wasserseite können alle Bäume geschont werden 


 


• Einsatz einer Spundwand in Abschnitt 4 Süd 


  Erhalt der Baumreihe auf dem Damm auf rund 500 m 
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Folie Nr. 16, 23.09.2019 


Optimierung der Planung 


Es wurden die verschiedensten Planungsvarianten besprochen, 


angepasst, weiterentwickelt, Bäume durch Planungsvarianten geschont.   


 


• Absprachen mit Anwohnern  Nutzungen (Garagen und Gärten) können erhalten 


bleiben 


 


• Absprachen mit Sportvereinen  Sportplätze können erhalten bleiben  


 


• Absprachen mit Gastronomie  Terrasse im Damm kann erhalten bleiben 
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Folie Nr. 17, 23.09.2019 


KIT Gutachten 


Das KIT wurde beauftragt die Planung dahingehend zu überprüfen, ob durch 


alternative Planungen Bäume erhalten werden können: 


 Planung an sich zielführend  


 Hochwasserschutzwand statisch möglich, aber: bei einem Erhalt der Bäume auf 


und am Damm wird die Dammverteidigung deutlich erschwert, beziehungsweise 


unmöglich. 


 


Durchgehende Dammverteidigung erforderlich! 
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Dammverteidigung möglich? Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 3. Bürgerinformationsveranstaltung 







Folie Nr. 19, 23.09.2019 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 3. Bürgerinformationsveranstaltung 


Bilder von Deichen aus dem Gebiet der Großen Röder (Gewässer 1. Ordnung) der 


Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen 


Tornado Pfingstmontag 2010 Sachsen 







Folie Nr. 20, 23.09.2019 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 3. Bürgerinformationsveranstaltung 


Bilder von umgestürzten Pappeln auf dem Rheinhochwasserdamm XXIII in Plittersdorf bei Rastatt,  


27. August 2019 


Rheinhochwasserdamm bei Rastatt 







Folie Nr. 21, 23.09.2019 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 3. Bürgerinformationsveranstaltung Aktuelle Planung im Internet 







Folie Nr. 22, 23.09.2019 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 3. Bürgerinformationsveranstaltung Bildmontagen im Internet 







Folie Nr. 23, 23.09.2019 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 3. Bürgerinformationsveranstaltung Bildmontagen im Internet 


  







Folie Nr. 24, 23.09.2019 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 3. Bürgerinformationsveranstaltung 


Wie wird der Damm laut Planung zukünftig aussehen? 


 


Film 


Film zur aktuellen Planung 
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Krebs+Kiefer Machbarkeitsuntersuchung Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 3. Bürgerinformationsveranstaltung 







Folie Nr. 26, 23.09.2019 


Krebs+Kiefer Machbarkeitsuntersuchung 


• Unterschiede zum Amtsentwurf:  


 Durchgehende Hochwasserschutzwand in der Mitte des Dammes  


 Unterhaltungsweg bzw. Dammverteidigungsweg nicht entsprechend den allgemein 


anerkannten Regeln der Technik. 


 Bäume auf und am Damm sollen erhalten bleiben 


• Schwachstellen: 


 Bäume können (trotz Baumkontrollen) bei starken Stürmen umstürzen und die 


Dammverteidigung auf der Krone behindern bzw. unmöglich machen. 


 Mit dieser Variante können keine Fahrzeuge zur Dammverteidigung sicher auf dem Damm 


fahren, da der Weg auf der Wasserseite bei Hochwasser nicht standsicher ist.  


 


 Aus Sicht des RP Karlsruhe stellt dies somit keine vertretbare Alternative dar und kann 


daher nicht weiterverfolgt werden. 
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Folie Nr. 27, 23.09.2019 


Yvonne Knapstein 


Team Ewen 


Möglichkeit für Fragen aus dem Publikum 
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Folie Nr. 28, 23.09.2019 


Armin Stelzer 


Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe 


Ausblick auf das Planfeststellungsverfahren  


bei der Stadt Mannheim  
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Folie Nr. 29, 23.09.2019 


Planfeststellungsverfahren 


Welches Verfahren ist anzuwenden? 


Für die Sanierung/Dammertüchtigung des Rheinhochwasserdamms (RHWD) 


XXXIX in Mannheim  ist ein Planfeststellungsverfahrens nach § 68 Abs. 1 


Wasserhaushaltsgesetz (WHG) mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 


erforderlich. 


 


Was ist ein Planfeststellungsbeschluss? 


die Entscheidung, die das Planfeststellungsverfahren abschließt, ist sozusagen die 


Baugenehmigung für das Vorhaben.  


Im Planfeststellungsbeschluss findet eine umfassende Abwägung zwischen allen 


berührten öffentlichen und privaten Belangen statt. Außerdem wird über die privaten 


Einwendungen entschieden. 


 


Wer ist für das Verfahren zuständig? 


die Stadt Mannheim ist in Ihrer Funktion als untere Wasserbehörde (Stadtkreis) für das 


Planfeststellungsverfahren die zuständige Behörde. 
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Folie Nr. 30, 23.09.2019 


Schritte Planfeststellungsverfahren 


Ablauf des Planfeststellungsverfahrens nach § 68 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 


 


1. Einreichung Antrag auf  Planfeststellung (Frühjahr 2020)  


  Eröffnung des Verfahrens 


 


2. Prüfung der Vollständigkeit / Auslegungsfähigkeit der Unterlagen durch die 


Planfeststellungsbehörde 


 


3. Wenn alles OK, Einleitung des Anhörungsverfahrens: 


 Öffentlichkeitsbeteiligung mit Bekanntmachung und öffentlicher Auslage mit 


Möglichkeit für Einwendungen 


 


 Beteiligung sämtlicher Träger öffentlicher Belange mit Aufforderung zu 


Stellungnahmen 
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Folie Nr. 31, 23.09.2019 


Schritte Planfeststellungsverfahren 


Ablauf des Planfeststellungsverfahrens nach § 68 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 


 


4. Erörterungstermin: alle Argumente kommen auf den Tisch:  


 die fristgerechten Stellungnahmen und Einwendungen werden vorgetragen und 


erörtert 


 der Vorhabenträger stellt Argumente seiner Planung dar und hat zu prüfen, ob 


Einwendungen Rechnung getragen werden kann 


 


5. die Planfeststellungsbehörde prüft und wägt alle Sachverhalte ab: 


 entweder Planänderung mit erneuter Anhörung (Auslegung, Erörterung) 


 oder Erlass des Planfeststellungsbeschlusses = Entscheidung über Baurecht 
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Ausblick Ausführungsplanung und Bau 


 


wie geht es nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses weiter  


 


bei der Planfeststellungsbehörde: 


1. öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses und Auslage 


2. Möglichkeit der Anfechtung (Klage) 


3. mit letzter Entscheidung, Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses  


und dann beim Vorhabenträger: 


1. Ausschreibung und Durchführung Ausführungsplanung 


2. Ausschreibung Bauleistungen 


3. Baubeginn nicht vor 2022 
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Folie Nr. 33, 23.09.2019 


Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder 


RP Karlsruhe 


 


Schlusswort 
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Folie Nr. 34, 23.09.2019 


Vielen Dank! 


 


Wir laden Sie herzlich ein zum persönlichen Gespräch mit uns 


und wünschen Ihnen anschließend einen guten Heimweg! 


 


Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung!  


Sie erreichen uns unter:  


RHWD-XXXIX@rpk.bwl.de  


 


Weitere Informationen auf der Projektseite im Internet:  


https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref531/Seiten/RHWD-XXXIX.aspx 
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